
SPORT-VEREIN   

RHODIA FREIBURG E.V. 

Aufnahmeantrag (bitte in Druckschrift ausfüllen) 

Name, Vorname ...........................................................................................................................  

Straße ...........................................................................................................................................  

PLZ, Wohnort .......................................................  Telefon ......................................................  

E-Mail-Adresse (falls vorhanden) ................................................................................................  

Geburtsdatum ........................................................  Staatsangehörigkeit ...................................  

Ich möchte dem  Sport-Verein Rhodia Freiburg e.V.  beitreten als  *)  

� aktives Mitglied der Abteilung Fußball 

� aktives Mitglied der Abteilung Ski 

� aktives Mitglied der Abteilung Tennis 

� passives Mitglied des SVR 

Die gleichzeitige Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen (außer Tennis) ist kostenneutral. 

Beitragsordnung siehe Rückseite 

Einzugsermächtigung 

Ich ermächtige den Sportverein Rhodia Freiburg e.V. hiermit widerruflich, die von mir und 
- soweit sie Mitglieder sind - von meinen Angehörigen zu leistenden Beträge für die Dauer der 
Mitgliedschaft bei Fälligkeit durch Abbuchung von folgendem Konto einzuziehen: 

Kontoinhaber ...............................................................................................................................  

Kto.-Nr. ............................................................ Bankleitzahl ...................................................  

Name und Sitz des Geldinstituts .................................................................................................  

Ich bitte um *) 

� jährlichen Einzug (jeweils Mitte Januar) 

� halbjährlichen Einzug (jeweils Mitte Januar und Mitte Juli) 

........................................................................  ........................................................................  
Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen  
 des/der Erziehungsberechtigten) 
*)  zutreffendes bitte ankreuzen 
 
� SV Rhodia Freiburg e.V., Hermann-Mitsch-Str. 38,  D - 79108 Freiburg    �Tel./Fax 0761/502259 
Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau, Kto.-Nr. 2 328 216  (BLZ 680 501 01)



Sport-Verein Rhodia Freiburg e.V. Beitragsordnung 

 

§ 1 - Vereinsbeitrag 

1.) Der Jahres-Vereinsbeitrag ist von der Mitgliederversammlung wie folgt festgelegt worden:  

 a) Erwachsene.........................................................................................................................60 € 
b) Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr .................................................................24 € 
c) Familienbeitrag 

  - 2 Erwachsene und 1. Kind...............................................................................................132 € 
- 2 Erwachsene und 1. + 2. Kind........................................................................................144 € 
- Alle weiteren Kinder sind beitragsfrei. 

2.) Mitglieder, die nach vollendetem 18. Lebensjahr noch in Ausbildung sind, zahlen den Beitrag für Jugendliche. Trifft 
diese Voraussetzung zu, so ist dies der Vereins-Geschäftsführung unter Beifügung einer entsprechenden Ausbildungs-
bescheinigung vor Vollendung des 18. Lebensjahres und in den folgenden Jahren jährlich schriftlich mitzuteilen. 

3.) Mitglieder, die den Grundwehrdienst oder Wehrersatzdienst ableisten, können auf Antrag für die Dauer ihres Wehr-
dienstes von der Zahlung des Erwachsenenbeitrages freigestellt werden. Sie zahlen den Beitrag für Jugendliche. 

4.) Eine Vereinsaufnahmegebühr wird nicht erhoben. 

§ 2 - Tennisabteilungs-Beitrag 

1.) Mitglieder der Tennisabteilung zahlen neben dem Vereinsbeitrag (vergl. § 1) einen Jahres-Abteilungsbeitrag, der vom 
Vorstand wie folgt festgelegt worden ist: 

a) Erwachsene Einzelmitglieder.............................................................................................138 € 
b) Ehepaare ...........................................................................................................................240 € 
c) Jugendliche (vergl. § 2 Abs. 3a) ..........................................................................................42 € 
d) Jugendliche (vergl. § 2 Abs. 3b) -  mit Bescheinigung .........................................................66 € 

2.) Mitglieder der Tennisabteilung zahlen grundsätzlich den vollen Jahresbeitrag. Nur bei Eintritt in die Tennisabteilung 
nach dem 01.07. eines Geschäftsjahres wird nur der halbe Jahresbeitrag erhoben. 

Passive Mitglieder, d.h. solche Mitglieder, deren Mitgliedschaft in der Tennisabteilung während einer vollen Spielsaison 
(von ca. Mitte April bis ca. Mitte Oktober) ruht, bezahlen den vollen Vereinsbeitrag, aber nur einen Abteilungsbeitrag in 
Höhe von 50 €. Während des Ruhens der Mitgliedschaft besteht keine Spielberechtigung, es sei denn, sie wird durch 
das Lösen einer Gästekarte entsprechend der Platz- und Spielordnung erworben. Der Wunsch nach Ruhen der Mit-
gliedschaft ist der Vereins-Geschäftsführung schriftlich mitzuteilen.  

Für Neumitglieder der Tennisabteilung besteht die Möglichkeit des Schnupperjahres. Im ersten Mitgliedsjahr betragen 
die Tennisabteilungsbeiträge zu Abs. 1 a), b) und c) die Hälfte der dort angeführten Beträge. 

3.) Als Jugendliche im Sinne von § 2 Abs. 1 gelten:  

a)  Jugendliche Mitglieder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
b)  Jugendliche Mitglieder vom 18. bis 26. Lebensjahr, die noch in Ausbildung sind. 

 Trifft die Voraussetzung b) zu, so ist dies der Vereins-Geschäftsführung vor der Vollendung des 18. Lebensjahres des 
Jugendlichen schriftlich mitzuteilen. 

4.) Mitglieder, die Bundeswehrangehörige sind, können auf Antrag für die Dauer ihres Wehrdienstes von der Zahlung des 
Abteilungsbeitrages für Erwachsene freigestellt werden. Sie zahlen den Beitrag für Jugendliche (vergl. § 2 Abs. 1 d). 

§ 3 - Zahlungsweise und Termine 

1.) Die Beiträge werden gegen Einzugsermächtigung im Bank-Lastschriftverfahren abgebucht, und zwar je nach Wunsch 
halbjährlich (jeweils Mitte Januar und Mitte Juli) oder jährlich (jeweils Mitte Januar).  

2.) Bei jedem Bankrücklauf beim Beitragseinzug wird eine Bearbeitungsgebühr von 10,- € erhoben. 

3.) Bei Beendigung der Vereinsmitgliedschaft während des Kalenderjahres wird kein anteiliger Mitgliedsbeitrag erstattet. 

§ 4 - Inkrafttreten 

1.) Diese Beitragsordnung wurde in der 56. Ordentlichen Mitgliederversammlung am 27. Juni 2008 verabschiedet. Sie tritt 
am 1. Januar 2009 in Kraft. 

2.) Alle bisherigen beitragsbezogenen Regelungen werden mit Ablauf des 31. Dezember 2008 ungültig. 

 

Freiburg, November 2008 

Sport-Verein Rhodia Freiburg e.V.  

 

Der Vorstand 


